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Informationsabend



Inhalt heute Abend

• Begrüßung

• Kurzüberblick Historie und 

„Ganztagsförderungsgesetz“

• Regionales Landesamt für Schule und 

Bildung

• Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familie

• Fachbereich Bildung, Schule, Sport

• Raum für Fragen



Historie der Umwandlung in Ganztag

Grundlage unseres Handelns

o Ratsbeschluss mit Inkrafttreten am 01.08.2014

Auftrag

o Alle Osnabrücker Grundschulen stufenweise in Ganztagsschulen umwandeln

Ausganglage/ Warum?

o Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

o Betreuungslücke schließen

o Verlässliche Betreuung

o Wohnortnahe und bedarfsgerechte Angebote

o Verbesserung der Qualität in der frühkindlichen Bildung



Historie der Umwandlung in Ganztag

Besonderheiten in Osnabrück

o Zusammenschluss von 2 unabhängig voneinander existierende Angebotsformen

Ganztagschule (in Zuständigkeit des Landes) und

Horte (Angebot der Jugendhilfe in Zuständigkeit des öffentlichen Trägers, FB

Kinder, Jugendliche  u. Familien)

o Bereits 12 von 25 städtischen Grundschulen sind offene Ganztagsschulen

o 3 Grundschulen beginnen in diesem Jahr (mit dem Schuljahr 2023/ 2024)

o 10 weitere Grundschulen folgen mit dem Schuljahr 2024/ 2025





Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG

Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter soll 

eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita für viele Familien 

entsteht, sobald die Kinder eingeschult werden. 

Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige 

Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026: Ab August 2026 sollen zunächst 

alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert 

zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet 

werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen 

Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht 

einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder soll sowohl in 

Horten als auch in offenen und gebundenen Ganztagsschulen erfüllt werden.

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Inkrafttreten

11.10.2021



Das Osnabrücker Modell  

Ganztagsschule im Primarbereich – der „Kooperative Hort“ 



Montag bis Freitag Zuständigkeit

Hort
ca. 13:00 bis 17:00 Uhr (max. 4 Stunden)

für SuS kostenpflichtig + 8 Ferienwochen

Verlässliche Grundschule (VGS)

ca. 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr (5 Zeitstunden) 

davon Unterricht:

Klasse 3 + 4 bis ca. 13:00 Uhr

Klasse 1 + 2 bis ca. 12:00 Uhr, anschl. VGS-Zeit 

Ist-Stand

Jugendhilfe

Stadt Osnabrück

Schule

Land Niedersachsen



Montag bis Donnerstag Freitag

Schulischer Ganztag
ca. 13:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr

für SuS kostenfrei

Unterricht im Rahmen der VGS

ca. 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr (5 Zeitstunden) 

davon Unterricht:

Klasse 3 + 4 bis ca. 13:00 Uhr

Klasse 1 + 2 bis ca. 12:00 Uhr, anschl. VGS-Zeit 

Ganztagsschule in Niedersachsen

VGS bis 13:00 Uhr 

oder

Mittagessen für Kinder der Klassen 1 + 2 bis ca. 13:00 Uhr

VGS
Klasse 1 + 2 bis 13:00 Uhr 



Montag bis Donnerstag Freitag

Schulischer Ganztag
ca. 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

für SuS kostenfrei

Unterricht im Rahmen der VGS

ca. 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr (5 Zeitstunden) 

davon Unterricht:

Klasse 3 + 4 bis ca. 13:00 Uhr

Klasse 1 + 2 bis ca. 12:00 Uhr, anschl. VGS-Zeit 

Ganztagsschule in Niedersachsen

VGS bis 13:00 Uhr 

oder

Mittagessen für Kinder der Klassen 1 + 2 bis ca. 13:00 Uhr

VGS
Klasse 1 + 2 bis 13:00 Uhr 

Grundlagen:  
• Erlasse und Landesgesetzgebung
• Individuelle Ausgestaltung nach Konzept der Schule



Montag bis Donnerstag Freitag

Schulischer Ganztag

ca. 13:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr

für SuS kostenfrei

Unterricht im Rahmen der VGS

ca. 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr (5 Zeitstunden) 

davon Unterricht:

Klasse 3 + 4 bis ca. 13:00 Uhr

Klasse 1 + 2 bis ca. 12:00 Uhr, anschl. VGS-Zeit 

Osnabrücker Modell

VGS bis 13:00 Uhr 

oder

Mittagessen für Kinder der Klassen 1 + 2 bis ca. 13:00 Uhr

Kooperativer Hort
Ca. 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

für SuS kostenpflichtig + 8 Ferienwochen

Kooperativer 

Hort
Ca. 13:00 Uhr bis 

17:00 Uhr

für SuS 

kostenpflichtig + 

8 Ferienwochen

VGS
Klasse 1 + 2 bis 

ca.13:00 Uhr 

Vorteile: 
 Verzahnung 

Schule/Jugendhilfe

 gesicherte Betreuung für alle 

Kinder

 individuelle Bedürfnisse in der 

Betreuung werden 

berücksichtigt

 Planbarkeit von Pädagogischen 

Angeboten

 Abschaffung von 

Parallelstrukturen

Stadt Osnabrück: 
 zusätzliche Personalausstattung 

durch Jugendhilfe 

 (Koordinationsstelle, 

Unterstützung im Schulischen 

Ganztag durch Mitarbeiter vom 

Hort 



Das Osnabrücker Modell „Kooperativer Hort“

Angebotsstruktur

Wochengruppe:
Montag - Donnerstag ab Ende Offene Ganztagsschule bis 17:00 Uhr
Freitag Ende verlässlicher Ganztagsschule bis 17:00 Uhr
8 Ferienwochen 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitagsgruppe: 
Freitag Ende verlässliche Ganztagsschule bis 17:00 Uhr
8 Ferienwochen 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr



• Der Kooperative Hort ist ausschließlich für Kinder der 

Grundschule vorbehalten, die für das schulische 

Ganztagsangebot angemeldet sind

• Eine Gruppe im Kooperativen Hort wird ab einem Bedarf 

von 8 Kindern bewilligt

• Das gleiche Verfahren gilt für die Freitagsgruppe



Vielen Dank und alles Gute!


